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@ Veroffentlicht am 19.07.2001

Rechtssatz

Ein wegen Beihilfe gemaR § 7 VStG verurteilendes Erkenntnis hat in seinem § 44a Z 1 VStG betreffenden Spruchteil u.a.
sowohl jene Tatumstande in konkretisierter Form zu umschreiben, welche eine Zuordnung der Tat des Haupttaters zu
der durch seine Tat verletzenden Verwaltungsvorschrift ermoéglichen, als auch jenes konkrete Verhalten des
Beschuldigten darzustellen, durch welches der Tatbestand der Beihilfe hiezu verwirklicht wurde; dazu gehort der
konkrete Tatvorwurf, der die Annahme rechtfertigt, der Beschuldigte habe die Tat vorsatzlich begangen. Fur die
Schuldform des Beihilfetaters genligt auch bedingter Vorsatz. Ein solcher ist jedoch nur dann gegeben, wenn der Tater
den strafrechtlich maligebenden Erfolg als moglich angenommen und trotzdem die Handlung vorsatzlich gesetzt, also
auch den Erfolg eventuell mitgewollt hat. Dies liegt bei Mitnahme eines Kindes Uber die Grenze, welches in ein
Reisedokument eingetragen war, jedoch dieses Dokument nur in Fotokopie mitgefihrt wurde, dann nicht vor, wenn
der Beschuldigte den Erfolg ernstlich nicht fir moglich gehalten hat und sich damit abgefunden hatte, zumal er der
Ansicht war, ein Mitfuhren einer Kopie des Reisedokumentes wirde genlgen. (Einstellung des Verfahrens)
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© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/44a
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2001/07/19 KUVS-468/2/2001
	JUSLINE Entscheidung


